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Dokumentation der Digitaltauglichkeit
Die Dokumentation der Digitaltauglichkeit ist ein formeller, letzter Schritt. Sie dokumentieren, auf welche Aspekte der Digitaltauglichkeit Sie besonders geachtet haben, und wie diese in das Regelungsvorhaben eingeflossen sind.
	So funktioniert es
1. Bearbeiten Sie die Dokumentation.
2. Senden Sie die ausgefüllte Dokumentation an den NKR.
· Senden Sie die Dokumentation als PDF per E-Mail an folgende Adresse: nkr@bmj.bund.de. Der NKR prüft die methodische und inhaltliche Nachvollziehbarkeit. Bei Fragen wird der NKR auf Sie zukommen. Das Ziel ist eine digital- und praxistaugliche Umsetzung.
· Bei Interoperabilitätsbezug senden Sie eine Kopie der E-Mail mit der Dokumentation an interoperabel@digitalservice.bund.de.
· Visualisierungen und Skizzen sind vom NKR gern gesehen. Hängen Sie diese formlos als PDF oder als Screenshot an.
	Tipps
Füllen Sie eine Dokumentation für alle inhaltlich zusammenhängenden Regelungen eines Vorhabens aus.
Damit sparen Sie sich Zeit, und der NKR kann Zusammenhänge besser erkennen.
Holen Sie sich eine zweite Meinung ein.
Senden Sie das fertige Dokument oder einen Zwischenstand an eine Kollegin oder einen Kollegen.
Nehmen Sie Ihre Visualisierung als Grundlage
Wenn Sie in Ihrer Visualisierung die Fünf Prinzipien bereits angewendet haben, können Sie diese Punkte als Ausgangslage für die Beantwortung der Fragen nutzen.
Senden Sie die Visualisierung zum Schluss mit an den NKR.



1. Tragen Sie den Titel Ihres Regelungsvorhaben ein
Hier ausfüllen
2. Auswirkungen auf Betroffene und an der Umsetzung Beteiligte
Ihr Regelungsvorhaben sollte sowohl den Bedürfnissen der Betroffenen als auch den Anforderungen der Umsetzung (z. B. in Behörden) gerecht werden.
Entspricht die Umsetzung des Regelungsvorhabens den Bedürfnissen der Betroffenen? Wie haben Sie das überprüft?
Hier ausfüllen
Wie spiegeln sich die Erkenntnisse, die durch die oben genannten Schritte gewonnen wurde, im Regelungsvorhaben wider?
Hier ausfüllen
[bookmark: digitale-angebote-f-r-alle-nutzbar-gestalten]Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten
Viele Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sind an digitale Angebote gewöhnt und bevorzugen diese – sofern die digitale Kommunikation gut umgesetzt ist und ihren Bedürfnissen entspricht. Die Verwaltung kann digitale Daten schneller prüfen, bearbeiten und dokumentieren. Das Angebot sollte dabei immer inklusiv sein und es benötigt gegebenenfalls analoge Alternativen.
Lässt sich das Vorhaben im Sinne des Prinzips umsetzen?
Löschen Sie raus, was nicht zutrifft:
Ja, gänzlich oder teilweise | Nein | Nicht relevant
Bei „Nein“ oder „Nicht relevant“ begründen Sie die Entscheidung und machen Sie bei Punkt 4 weiter.
Begründung für „Nein“ oder „Nicht relevant“
 Hier ausfüllen (falls relevant)
Nur, wenn Sie „Ja (gänzlich oder teilweise)“ gewählt haben: 
Unter „Erläuterung“ tragen Sie bitte 2–3 Stichpunkte mit Verweis auf die relevanten Paragrafen oder Regelungen ein.
Geben Sie mindestens eine Erläuterung zur Anwendung des Prinzips an und wählen Sie dabei passende Schwerpunkte aus. Wenn keine Schwerpunkte zutreffen, dann nutzen Sie das untenstehende Eingabefeld „Eigener Punkt“.
[bookmark: erm-glichen-sie-digitale-kommunikation]Ermöglichen Sie digitale Kommunikation
Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sind digitale Angebote gewöhnt. Nutzerfreundliche, niedrigschwellige Dienste erfüllen ihre Erwartungen und machen ihnen das Leben leichter. Denken Sie auch an Bürgerinnen und Bürger, die keine digitalen Angebote nutzen können oder wollen. Richten Sie Alternativen ein. Für Unternehmen kann digitale Kommunikation vorgeschrieben werden.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: formulieren-sie-die-regelung-technologieoffen]Formulieren Sie die Regelung technologieoffen
Wenn Sie Übertragungswege – wie DE-Mail oder PDF – festlegen, riskieren Sie, dass Ihre Regelung bald nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Andererseits kann die Nutzung etablierter Basisdienste die Umsetzung erleichtern und die Anwendung für Nutzende vereinfachen – im Sinne des Prinzips „Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung“. Ob das sinnvoll ist, hängt vom konkreten Einzelfall ab.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: denken-sie-an-antragsstellung-bearbeitung-und-bescheid]Denken Sie an Antragsstellung, Bearbeitung und Bescheid
Digitale Angebote erzeugen Daten, die direkt digital weiterverarbeitet werden können. Das spart Zeit, weil Informationen nicht eingescannt oder abgetippt werden müssen. Digitale Oberflächen, die für Nutzende zusätzliche Hilfestellungen und Kontrollen enthalten, erhöhen die Qualität der Daten. Sogenannte Plausibilitätsprüfungen kontrollieren zum Beispiel, ob Ort und Postleitzahl zusammenpassen oder ob ein angegebener Zeitraum antragsberechtigt ist.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: denken-sie-barrierefreiheit-von-anfang-an-mit]Denken Sie Barrierefreiheit von Anfang an mit
Digitale Angebote müssen nach § 12 a Behindertengleichstellungsgesetz barrierefrei sein. Barrierefrei bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderung das Angebot in gleicher Weise nutzen können. Da es viele unterschiedliche Arten von Behinderungen gibt, müssen viele Aspekte beachtet werden. Etwa die Aufbereitung für blinde und sehbehinderte Menschen oder Angebote in deutscher Gebärdensprache oder leichter Sprache.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: stellen-sie-eine-nutzerfreundliche-umsetzung-sicher]Stellen Sie eine nutzerfreundliche Umsetzung sicher
Barrierearme Angebote sind oft auch nutzerfreundlicher. Darüber hinaus macht eine nutzerzentrierte Entwicklung, die z. B. in kleinen Schritten agiert und Texte in einfacher Sprache oder mehrsprachig gestaltet, ihr Angebot zugänglicher.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
Eigener Punkt
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: datenwiederverwendung-ben-tigt-einheitliches-recht]Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht
Normadressatinnen und -adressaten sowie umsetzende Behörden sparen Kosten und Zeit, wenn das Once-Only-Prinzip konsequent angewendet wird – also wenn Daten nur einmal angegeben und dann wiederverwendet werden. Die Grundlage dafür sind harmonisierte Rechtsbegriffe, ein datenschutzkonformer Austausch und die Berücksichtigung etablierter technischer Standards.
Lässt sich das Vorhaben im Sinne des Prinzips umsetzen?
Löschen Sie raus, was nicht zutrifft:
Ja, gänzlich oder teilweise | Nein | Nicht relevant
Bei „Nein“ oder „Nicht relevant“ begründen Sie die Entscheidung und machen Sie bei Punkt 4 weiter.
Begründung für „Nein“ oder „Nicht relevant“
 Hier ausfüllen (falls relevant)
Nur, wenn Sie „Ja (gänzlich oder teilweise)“ gewählt haben: 
Unter „Erläuterung“ tragen Sie bitte 2–3 Stichpunkte mit Verweis auf die relevanten Paragrafen oder Regelungen ein.
Geben Sie mindestens eine Erläuterung zur Anwendung des Prinzips an und wählen Sie dabei passende Schwerpunkte aus. Wenn keine Schwerpunkte zutreffen, dann nutzen Sie das untenstehende Eingabefeld „Eigener Punkt“.
[bookmark: nutzen-sie-harmonisierte-rechtsbegriffe]Nutzen Sie harmonisierte Rechtsbegriffe
Um wiederverwendet zu werden, müssen Daten die gleiche inhaltliche Bedeutung haben, d. h. semantisch interoperabel sein. Dafür müssen die Rechtsbegriffe einheitlich definiert und verwendet werden. Hilfreich für die Umsetzung sind Taxonomien, kontrollierte Vokabulare oder Codelisten.
Es kann nötig sein, Begriffe über Ihren Rechtsbereich hinaus zu harmonisieren, um bestehende Daten zu verwenden. Ist dies nicht möglich, können Sie die Informationen möglicherweise aus verschiedenen Datenpunkten zusammensetzen, etwa das Einkommen aus Gehalt und weiteren Einnahmen.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: nutzen-sie-existierende-daten]Nutzen Sie existierende Daten
Überprüfen Sie, ob Daten schon an anderer Stelle zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Optimalerweise wird auf die Originaldaten zugegriffen, statt diese zu kopieren. Für einen Datenaustausch zwischen Behörden müssen Sie dann eine geeignete Rechtsgrundlage schaffen.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: machen-sie-erhobene-daten-f-r-andere-nutzbar]Machen Sie erhobene Daten für andere nutzbar
Müssen neue Daten erhoben werden, sollten Sie eine Nachnutzung dieser Daten ermöglichen.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: nutzen-sie-bestehende-technische-standards]Nutzen Sie bestehende technische Standards
Nutzen Sie geeignete technische Standards, wie z. B. Datenaustauschformate, um den Austausch zwischen IT-Systemen zu begünstigen. Möglicherweise ist es sinnvoll, diese in der Regelung vorzuschreiben.
Informationen zu Standards der öffentlichen Verwaltung erhalten Sie bei der FITKO, auf den Seiten des XÖV mit zugehörigem XRepository und auf der Verwaltungsdaten-Informationsplattform.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: suchen-sie-fr-hzeitig-den-austausch-mit-allen-beteiligten]Suchen Sie frühzeitig den Austausch mit allen Beteiligten
Neben rein technischen Voraussetzungen gilt es auch zu beachten, wie sich organisatorische Aspekte auf die Umsetzung Ihres Vorhabens auswirken. Hier hilft der Austausch mit anderen Beteiligten, wie z. B. den Behörden oder IT-Beauftragten.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
Eigener Punkt
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: etablierte-technologien-erm-glichen-effiziente-umsetzung]Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung
Digitale Angebote können schneller bereitgestellt sowie günstiger entwickelt und betrieben werden, wenn sie auf bestehenden Technologien aufbauen. Offene, standardisierte Schnittstellen und Open-Source erhöhen die Sicherheit der Angebote und fördern die Interoperabilität.
Lässt sich das Vorhaben im Sinne des Prinzips umsetzen?
Löschen Sie raus, was nicht zutrifft:
Ja, gänzlich oder teilweise | Nein | Nicht relevant
Bei „Nein“ oder „Nicht relevant“ begründen Sie die Entscheidung und machen Sie bei Punkt 4 weiter.
Begründung für „Nein“ oder „Nicht relevant“
 Hier ausfüllen (falls relevant)
Nur, wenn Sie „Ja (gänzlich oder teilweise)“ gewählt haben: 
Unter „Erläuterung“ tragen Sie bitte 2–3 Stichpunkte mit Verweis auf die relevanten Paragrafen oder Regelungen ein.
Geben Sie mindestens eine Erläuterung zur Anwendung des Prinzips an und wählen Sie dabei passende Schwerpunkte aus. Wenn keine Schwerpunkte zutreffen, dann nutzen Sie das untenstehende Eingabefeld „Eigener Punkt“.
[bookmark: erm-glichen-sie-die-nutzung-etablierter-ffentlicher-l-sungen]Ermöglichen Sie die Nutzung etablierter, öffentlicher Lösungen
Lösungen sind u. a. öffentliche Basisdienste, Softwarearchitekturen oder Komponentenbibliotheken. Eine Übersicht finden Sie im Rahmen des OZG. Die Wiederverwendung existierender Lösungen spart Zeit und verringert den Erfüllungsaufwand für Entwicklung und Betrieb. Einheitliche Systeme, wie z. B. ein nationales Postfach, sind für Nutzende oft einfacher zu bedienen und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Behörden.
Gestalten Sie die Regelung so, dass Sie die Nutzung dieser Lösungen ermöglichen oder sogar vorschreiben. Sollte es keine etablierte Lösung geben, formulieren Sie die Regelung technologieoffen.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: bevorzugen-sie-open-source-software-und-offene-spezifikationen]Bevorzugen Sie Open-Source-Software und offene Spezifikationen
Open-Source bedeutet, dass der Quellcode eines IT-Systems veröffentlicht ist. Offene Spezifikationen beschreiben öffentlich, was ein IT-System genau leistet. Beide stärken Transparenz und Wiederverwendbarkeit (vgl. Koalitionsvertrag 18. Legislaturperiode oder Servicestandard). Dies ermöglicht die Nachvollziehbarkeit der technischen Lösung und verhindert die Abhängigkeit von einzelnen Software-Anbietern. Weitere Informationen erhalten Sie beim Zentrum für digitale Souveränität.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
Eigener Punkt
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: automatisierung-basiert-auf-eindeutigen-regelungen]Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen
Logische und verständliche Regelungen und transparente Verfahren erleichtern den Zugang zum Recht und stärken das Vertrauen in den Staat. Einfachheit und verständliche Sprache sind durch die GGO und das Handbuch der Rechtsförmlichkeit vorgeschrieben.
Klarheit und Logik bilden die Grundlage für automatisierte Prozesse. Wenn Begriffe eindeutig definiert sowie Entscheidungsstrukturen bestimmt sind, können Regeln und klare Ausnahmen automatisiert werden. Das spart Zeit auf Seiten der Nutzenden und der Verwaltung. Mit diesen Ressourcen können kritischere Einzelfälle bearbeitet oder Normadressatinnen und -adressaten beraten werden.
Lässt sich das Vorhaben im Sinne des Prinzips umsetzen?
Löschen Sie raus, was nicht zutrifft:
Ja, gänzlich oder teilweise | Nein | Nicht relevant
Bei „Nein“ oder „Nicht relevant“ begründen Sie die Entscheidung und machen Sie bei Punkt 4 weiter.
Begründung für „Nein“ oder „Nicht relevant“
 Hier ausfüllen (falls relevant)
Nur, wenn Sie „Ja (gänzlich oder teilweise)“ gewählt haben: 
Unter „Erläuterung“ tragen Sie bitte 2–3 Stichpunkte mit Verweis auf die relevanten Paragrafen oder Regelungen ein.
Geben Sie mindestens eine Erläuterung zur Anwendung des Prinzips an und wählen Sie dabei passende Schwerpunkte aus. Wenn keine Schwerpunkte zutreffen, dann nutzen Sie das untenstehende Eingabefeld „Eigener Punkt“.
[bookmark: beachten-sie-bestehende-prozesse-und-verantwortlichkeiten]Beachten Sie bestehende Prozesse und Verantwortlichkeiten
Um eine effektive Umsetzung zu gewährleisten, sollten existierende Prozesse und Verantwortlichkeiten beachtet und, wenn möglich, angeglichen werden. Dabei helfen Ihnen Visualisierungen.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: b-ndeln-sie-aufgaben-im-vollzug]Bündeln Sie Aufgaben im Vollzug
Vereinfachen Sie, wie die Aufgaben zwischen Bund und Ländern verteilt sind. Aufgaben oder Teilaufgaben können gebündelt werden: Sie müssen nicht mehr in jeder Kommune oder jeder Behörde individuell erfüllt werden. Gerade bei Aufgaben mit hohen Fallzahlen und hohem Standardisierungspotenzial können Automatisierung und Aufgabenneuorganisation die Vollzugsbehörden spürbar entlasten.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: nutzen-sie-das-potenzial-von-automatisierung]Nutzen Sie das Potenzial von Automatisierung
Automatisierung wirkt sich besonders effizienzsteigernd auf Prozesse mit großen Bearbeitungsfallzahlen aus, die als gebundene Entscheidungen geregelt werden können.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: unterscheiden-sie-zwischen-genereller-regel-ausnahmen-und-ermessensspielr-umen]Unterscheiden Sie zwischen genereller Regel, Ausnahmen und Ermessensspielräumen
Sachverhalte sollten durch das Zusammenspiel von Gesetzen und Verordnungen möglichst abschließend geregelt werden. Finden Sie die Balance zwischen notwendigen Ausnahmen für eine gerechte Regelung, Spielraum in der Umsetzung und klar geregelten Prozessen, die sich gut digitalisieren lassen.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: schreiben-sie-einfach-eindeutig-und-widerspruchsfrei]Schreiben Sie einfach, eindeutig und widerspruchsfrei
Logische Konsistenz und präzise Sprache sind notwendige Bedingungen für die Automatisierung der Umsetzung. Dass eine Regelung eindeutig formuliert ist, kann auch einen längeren Regelungstext zur Folge haben.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
Eigener Punkt
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: datenschutz-und-informationssicherheit-schaffen-vertrauen]Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen
Alle Menschen haben ein Recht darauf, dass ihre Daten vor unbefugten Zugriffen geschützt werden. Der Schutz personenbezogener Daten ist in der DSGVO geregelt. Informationssicherheit umfasst alle Daten und wird je nach Bereich spezifiziert.
Eine datenschutzkonforme Regelung erhebt nur das Minimum an Daten. Datensparsamkeit ist einfach umzusetzen und verringert den Erfüllungsaufwand. Wenn weniger Daten vorliegen, müssen auch weniger Informationen geschützt werden.
Wenn Informationen den ihnen gebührenden Schutz erhalten, schafft das Vertrauen in den Staat. Die Gefahr von Missbrauch und negativen wirtschaftlichen oder sicherheitsrelevanten Konsequenzen wird verringert.
Lässt sich das Vorhaben im Sinne des Prinzips umsetzen?
Löschen Sie raus, was nicht zutrifft:
Ja, gänzlich oder teilweise | Nein | Nicht relevant
Bei „Nein“ oder „Nicht relevant“ begründen Sie die Entscheidung und machen Sie bei Punkt 4 weiter.
Begründung für „Nein“ oder „Nicht relevant“
 Hier ausfüllen (falls relevant)
Nur, wenn Sie „Ja (gänzlich oder teilweise)“ gewählt haben: 
Unter „Erläuterung“ tragen Sie bitte 2–3 Stichpunkte mit Verweis auf die relevanten Paragrafen oder Regelungen ein.
Geben Sie mindestens eine Erläuterung zur Anwendung des Prinzips an und wählen Sie dabei passende Schwerpunkte aus. Wenn keine Schwerpunkte zutreffen, dann nutzen Sie das untenstehende Eingabefeld „Eigener Punkt“.
[bookmark: stellen-sie-den-datenschutz-sicher]Stellen Sie den Datenschutz sicher
Für den Datenschutz sind nur personenbezogene Daten relevant. Um diese zu verarbeiten, muss eine geeignete Rechtsgrundlage existieren. "Datenverarbeitung" umfasst u. a. das Erheben, Speichern, Abfragen, Übermitteln, Verknüpfen oder Löschen von Daten (s. Art. 4 Abs. 2 DSGVO). Tauschen Sie sich mit Ihren Datenschutzbeauftragten aus oder kontaktieren Sie die BfDI.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
[bookmark: gew-hrleisten-sie-die-informationssicherheit]Gewährleisten Sie die Informationssicherheit
Informationssicherheit betrifft alle Arten von Daten, vor allem wirtschafts- oder sicherheitsrelevante. Alle Daten müssen sicher gespeichert und übertragen werden. Dies erschwert den missbräuchlichen Zugriff, etwa zum Erschleichen von Leistungen. Folgen Sie den Empfehlungen des BSI.
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)
Eigener Punkt
Paragrafen
Hier ausfüllen (falls relevant)
Erläuterung
Hier ausfüllen (falls relevant)

Das ist jetzt zu tun
1. Speichern Sie die Dokumentation als PDF
1. Senden Sie die von Ihnen erstellte Dokumentation als PDF per E-Mail an folgende Adresse: nkr@bmj.bund.de. Der NKR (Nationaler Normenkontrollrat) prüft Ihr Vorhaben hinsichtlich der Berücksichtigung der Prinzipien digitaltauglicher Gesetzgebung. Bei Fragen wird der NKR auf Sie zukommen.
1. Bei Interoperabilitätsbezug senden Sie eine Kopie der E-Mail mit der PDF-Datei an interoperabel@digitalservice.bund.de.
1. Visuelle Darstellungen und Skizzen sind vom NKR gern gesehen. Hängen Sie diese formlos als PDF oder als Screenshot an.
1. Damit ist der Digitalcheck für Sie beendet.
Gut zu wissen: Das prüft der Nationale Normenkontrollrat
Der NKR prüft das Regelungsvorhaben auf Möglichkeiten der digitalen Umsetzung. Die Basis ist der von Ihnen durchgeführte Digitalcheck. Das wesentliche Prüfkriterium ist die methodische und inhaltliche Nachvollziehbarkeit. Sein Prüfergebnis veröffentlicht er gegebenenfalls in seinen Stellungnahmen. Wenn Sie eine Visualisierung angefertigt haben und Sie der Veröffentlichung zustimmen, kann diese an die Stellungnahme angehängt werden. Bei Fragen oder Anregungen kommt Ihre Ansprechperson im NKR-Sekretariat auf Sie zu.
Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung? 
Rufen Sie uns an: 0151 4076 7839 oder schreiben Sie uns unter: digitalcheck@digitalservice.bund.de.
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